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Vorbemerkung / Inkrafttreten 
 
Die nachfolgenden Richtlinien beschreiben den Rahmen für die Ausbildung im Vor-
bereitungsdienst für die Lehrämter an Hamburger Schulen. Sie ergänzen insofern die 
Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für Lehräm-
ter an Hamburger Schulen (VVZS).1 

Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer in Hamburg orientiert sich an den profes-
sionellen Anforderungen, die sich aus den im Hamburgischen Schulgesetz (HmbSG) 
festgelegten Zielen der Schule ergeben. Die Konkretisierung dieser Ziele erfolgt vor 
allem in den Bildungsplänen für die Schulformen, dem Orientierungsrahmen Schul-
qualität2 sowie dem allgemeinen Leitbild des Landesinstituts für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (LI) und dem der Abteilung Ausbildung des LI (LIA). Die Ausbildung 
steht im Einklang mit den für die Ausübung des Lehrerberufes in Hamburg durch Ge-
setz und Rechtsverordnung für Lehrkräfte der Europäischen Union und anderer 
Staaten als erforderlich festgelegten Kenntnissen und Fähigkeiten3 und entspricht 
den Rahmenvereinbarungen der Kultusministerkonferenz (KMK) über die Ausbildung 
der Lehrerinnen und Lehrer.4 Die bundesweit vereinbarten „Standards für die Lehrer-
bildung: Bildungswissenschaften“ der KMK5 wurden insbesondere bezüglich der Vor-
gaben für die „praktischen Ausbildungsabschnitte“ berücksichtigt. Diese Standards 
werden im Referenzrahmen für die Lehrerausbildung in Hamburg sowie in fachdidak-
tischen Konkretisierungen ergänzt. 

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. Februar 2013 in Kraft. Sie gelten erst-
mals für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die zum 1. Februar 2013 in den Vorberei-
tungsdienst eintreten.  
Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die vor dem 1. Februar 2013 in den Vorberei-
tungsdienst eingetreten sind, gelten weiterhin die Richtlinien in ihrer Fassung vom 1. 
Mai 2011.  
 
1. Ziele der Ausbildung  
 

Der Vorbereitungsdienst qualifiziert für den Beruf der Lehrerin und des Lehrers und 

dient der schulpraktischen Ausbildung für das jeweilige Lehramt. Ziel ist eine hohe 
professionelle Qualifizierung der angehenden Lehrerinnen und Lehrer und die Vorbe-
reitung auf einen langfristigen reflexiven Prozess des berufsbegleitenden Lernens. 
Auf der Grundlage der in der ersten Ausbildungsphase erworbenen wissenschaftli-
chen und an schulischer Praxis orientierten Qualifikationen werden die Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst mit der Praxis von Erziehung und Unterricht so vertraut ge-
macht, dass sie in Weiterentwicklung ihrer erworbenen Kompetenzen zu selbststän-
diger und erfolgreicher Arbeit als Lehrerin bzw. Lehrer fähig sind. Kernbereiche sind 
dabei ein an den professionellen Standards orientierter Unterricht und die Entwick-
lung der Schule mit dem Ziel, den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zukunftsfähige Bildungswege zu eröffnen, die besonderen Begabungen zu fördern 
und gegebene Nachteile oder Behinderungen des Lernens soweit wie möglich zu 
überwinden.  
 

                                                
1 VVZS in der Fassung vom 16.04.2013 (HmbGVBl. S. 165). 
2 Behörde für Schule und Berufsbildung: „Orientierungsrahmen Schulqualität“, Hamburg 2012. 
3 Vgl. HmbBQFG und HmbBQFUG-Lehramt vom 19.06.2012 und HmbBQFG-VO-Lehramt vom 04.06.2013. 
4 KMK: Rahmenvereinbarungen über die Ausbildung und Prüfung für die Lehrämter (Lehramtstyp 1-6) vom 
28.02.1997 i. d. F. vom 06.12.2012. 
5 KMK: „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ vom 16.12. 2004. 
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Vornehmliche Aufgabe der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst  ist die gezielte, weit-
gehend eigenverantwortliche und selbstorganisierte Fortentwicklung des eigenen 
beruflichen Handelns. Grundlage dafür sind die reflexiv verarbeiteten Erfahrungen in 
den ausbildungsrelevanten Handlungsfeldern. 
 

Die ausbildungsrelevanten Handlungsfelder und die damit verbundenen allgemeinen 
Zielsetzungen sind:  
 

A) Unterrichten (Lernprozessgestaltung): 

 die fachgerechte selbstständige und kooperative Planung und Durchführung von 
Unterricht auf der Grundlage der Bildungspläne und der schulischen Curricula,  

 die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen auf der Grundlage der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse über den Erwerb von Wissen und Kompetenzen und unter 
Nutzung der Ergebnisse der aktuellen Schulbegleitforschung,  

 die Nutzung geeigneter Evaluationsverfahren und des Feedbacks der Schülerin-
nen und Schüler, um das eigene Lehrverhalten und das Lernverhalten der Schü-
lerinnen  und Schüler weiterzuentwickeln, 

 die Ausrichtung der Lehr- und Lernprozesse an den Lernausgangslagen und den 
individuellen Lerninteressen der Schülerinnen und Schüler. 

 

B) Erziehen und beraten: 

 Die Vermittlung von Werten und Normen unter Beachtung der kulturellen und so-
zialen Vielfalt, 

 die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer indivi-
duellen und sexuellen Identität, 

 die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung von eigen-
verantwortlichem Urteilen und sozialem Handeln. 

 

C) Diagnostizieren, beurteilen und bewerten: 

 Die sachgerechte Erfassung und Beurteilung von Schülerinnen und Schülern auf 
der Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe. 

 

D) Schule entwickeln und innovieren: 

 Die Teilnahme an der kollegialen Gestaltung und Fortentwicklung der Schule 
durch Mitarbeit in Gremien der Schule sowie anderen Kooperationsformen mit 
dem Kollegium, den Eltern und Schülerinnen und Schülern. 

 

Im Referenzrahmen, den fachdidaktischen Konkretisierungen für die Seminare sowie 
in den Beschreibungen der Pflicht- und Wahlmodule werden die den Handlungsfel-
dern zugeordneten Ausbildungsziele genauer beschrieben. Diese schließen an die 
Ausbildung in den Hochschulen an.  
 
 

2. Grundsätze für die Organisation des Vorbereitungsdienstes 
2.1 Einstellungstermine und Phasen der Ausbildung 
 

Die Einstellung in den Vorbereitungsdienst erfolgt zum 1. Februar und zum 1. Au-
gust eines jeden Jahres. 
Die Ausbildung ist in drei Halbjahre unterteilt.  

 

2.2 Landesinstitut und Ausbildungsschule  
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2.2.1 Die Abteilung Ausbildung im Landesinstitut ist verantwortlich für die Durchfüh-
rung des Vorbereitungsdienstes. Er findet in Veranstaltungen am Landesinsti-
tut und an den Schulen statt. 

2.2.2 Die Ausbildung am Landesinstitut umfasst die Arbeit in kontinuierlich stattfin-
denden Haupt- und Fachseminaren, in Veranstaltungen des Lehrertrainings, in 
Modulen sowie in selbst gesteuerten Arbeitsgruppen. Hinzu kommen können 
Kompakt- bzw. Blockveranstaltungen, Erkundungen und Exkursionen. Diese 
finden in der Regel in der Startphase statt. Die Schule ermöglicht jeweils die 
Teilnahme. 

2.2.3 Die Unterabteilungsleitungen ordnen die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
den verschiedenen Ausbildungsseminaren zu und regeln in Abstimmung mit 
den Schulleitungen bzw. den Ausbildungsbeauftragten und der Behörde für 
Schule und Berufsbildung (BSB) die Zuweisung zu Ausbildungsschulen. Vo-
raussetzung für eine Zuweisung an eine Ausbildungsschule ist, dass die Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst  in einem ausreichenden Umfang jeweils in ihren 
Schulstufen und in ihren Fächern oder in ihren Fachrichtungen bzw. ihrem Be-
rufsfeld unterrichten können und von einer fachkundigen Mentorin oder einem 
fachkundigen Mentor begleitet werden. Die Wünsche von Lehrkräften im Vor-
bereitungsdienst mit Klein- und Schulkindern werden dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt.  

2.2.4 Vorgesetzte der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst  sind die jeweiligen Haupt-
seminarleiterinnen oder Hauptseminarleiter. Sie koordinieren die Ausbildung 
der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die ihrem Hauptseminar angehören, in 
Abstimmung mit den anderen Seminarleiterinnen und Seminarleitern und den 
Schulleiterinnen und Schulleitern der Ausbildungsschulen.  

2.2.5 Die Schule stellt die Koordination der Ausbildung an der Schule sowie die Be-
ratung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst durch Mentorinnen und Mento-
ren sicher. Deren Einsatz wird im Zusammenwirken von Schulleitung und zu-
ständiger Hauptseminarleitung bestimmt. 

2.2.6 Die schulpraktische Ausbildung umfasst Hospitationen durch Mentorinnen und 
Mentoren und Seminarleitungen im selbstständigen Ausbildungsunterricht, die 
u. a. in Form von Kleingruppenhospitationen organisiert sind. Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst erteilen Unterricht unter Anleitung sowie selbstständigen 
Ausbildungsunterricht und wirken an schulischen Veranstaltungen mit. 

2.2.7 Jede Lehrkraft im Vorbereitungsdienst wird im Laufe der Ausbildung dreimal 
von jeder Seminarleitung hospitiert. Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und 
die Seminarleitungen achten beiderseits auf die Erfüllung der Hospitations-
pflicht. Nach Möglichkeit sollten die Hospitationen über die Seminare bzw. die 
Fächer gleichmäßig verteilt sein. Je nach Bedarf können zusätzliche Hospita-
tionen vereinbart werden. In der Regel dauern die Hospitationen 45 Minuten, 
können aber auch kürzere oder längere Einheiten umfassen. 

2.2.8 Wesentlich sind Anleitung und Rückmeldung von Mentorinnen und Mentoren. 
Es wird garantiert, dass jede Lehrkraft im Vorbereitungsdienst mit Beginn des 
eigenverantwortlichen Unterrichts regelmäßig hospitiert und beraten wird. In 
jeder Woche (fachepochal oder wöchentlich zwischen den Fächern wech-
selnd) sollen verbindlich ein Unterrichtsbesuch und eine Beratung durch eine 
Mentorin bzw. einen Mentor erfolgen. Schulaufsichten, Schulleitungen und 
Hauptseminarleitungen prüfen und sichern diese Ausbildungsqualität der 
Schule gegenüber den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst. 

bohlsha
Hervorheben

bohlsha
Hervorheben

bohlsha
Hervorheben
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2.2.9 Individuelle Beratung erfahren die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst außer-
dem durch die Seminarleiterinnen und Seminarleiter und durch Peer-
Feedback. 

 
2.3 Seminararbeit und Ausbildungsunterricht  

 

2.3.1 Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst haben eine Wochenarbeitszeit von 40 
Stunden, in der sie an der Schule und am Landesinstitut ausgebildet werden.  

2.3.2 Die verbindliche Teilnahme der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst an der Aus-
bildung erfolgt am Landesinstitut nach Maßgabe der folgenden Übersicht be-
zogen auf 18 Monate: 
 
Hauptseminar 
+ Startbegleitung 
 

70 Zeitstunden 
27 Zeitstunden 

Fachseminar 1 
 

48 Zeitstunden 

Fachseminar 2 
 

48 Zeitstunden 

Lehrertraining 
inkl. Coaching 
 

27 Zeitstunden 

Module, Kompakttage, Teamtraining 50 Zeitstunden  
 

Selbst gesteuerte Zeiten 60 Zeitstunden 
 

 
2.3.3 Selbst gesteuerte Seminarzeiten dienen der Reflexion und Verarbeitung. Sie 

sind mit Portfolio- und Teamarbeit verknüpft.  
2.3.4 Die verbindliche Teilnahme der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst an der Aus-

bildung erfolgt in der Schule (Ausbildungsveranstaltungen bzw. Unterrichts-
stunden) nach Maßgabe der folgenden Übersicht bezogen auf 18 Monate:  

 
Bedarfsdeckender Unterricht 
 

450 Zeitstunden 

Schulischer Einsatz außerhalb des  
bedarfsdeckenden Unterrichts 
 

300 Zeitstunden 

 
Der bedarfsdeckende Unterricht wird während des gesamten Vorbereitungs-
dienstes als selbstständiger Ausbildungsunterricht erteilt. 
Die durchschnittliche wöchentliche Stundenzahl beträgt zehn Unterrichtsstun-
den.  
Die Höhe des bedarfsdeckenden Unterrichts soll im ersten Halbjahr niedriger 
angesetzt werden als im zweiten und dritten Halbjahr. Die Unterabteilungen 
und Hauptseminarleitungen treffen dafür Absprachen mit den Schulleitungen.  
 
Der selbstständige Ausbildungsunterricht wird von den Lehrkräften im Vorbe-
reitungsdienst gegenüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter verantwortet. 
Die Schulleitungen setzen die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst in ausbil-
dungsförderlichen Unterrichtssituationen ein und weisen den bedarfsdecken-
den Unterricht im Stundenplan der Schule aus.  

bohlsha
Hervorheben
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Der selbstständige Ausbildungsunterricht schließt die Erteilung von Noten und 
Berichten für Zeugnisse sowie die Teilnahme an Prüfungen ein und kann im 
Ausnahmefall den Einsatz als Klassenlehrerin oder als Klassenlehrer, nach 
Möglichkeit im Team, umfassen. Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst soll im 
selbstständigen Ausbildungsunterricht so eingesetzt werden, dass eine konti-
nuierliche Arbeit in den Klassen oder Lerngruppen gewährleistet wird. Grund-
sätzlich soll die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst im selbstständigen Ausbil-
dungsunterricht gleichrangig in beiden Fächern des studierten Lehramtes, den 
entsprechenden Schulstufen und Bildungsgängen eingesetzt werden. 
 
Der schulische Einsatz außerhalb des bedarfsdeckenden Unterrichts bezieht 
sich u.a. auf Hospitationen bei Mentoren, Besprechungen mit Mentoren, Bera-
tungen von Schülern und Eltern, Konferenzen, kollegiale Gespräche, Exkursi-
onen und Teilnahme an Schulentwicklungsprojekten. Auch angeleiteter Unter-
richt kann in diesem Rahmen erteilt werden. 
 

2.3.5 Die Abteilung Ausbildung des Landesinstitutes und die Schulleitungen der 
ausbildenden Schulen stellen organisatorisch sicher, dass Unterricht und Aus-
bildungsarbeit verlässlich stattfinden können. Ein ganzer Seminartag sowie ein 
zusätzlicher Seminarnachmittag nach Vorgabe der Abteilung Ausbildung des 
Landesinstituts werden pro Woche für Ausbildungsveranstaltungen von Unter-
richtsverpflichtungen frei gehalten.  

 
2.4  Zweite Staatsprüfung  

 

Inhalt, Ablauf und Formen sind in der Verordnung über den Vorbereitungsdienst und 
die Zweite Staatsprüfung für Lehrämter an Hamburger Schulen (VVZS) sowie in den 
dazu gehörigen Ausführungsbestimmungen der Abteilung Ausbildung geregelt. 
 

 
3. Grundsätze für die konzeptionelle Gestaltung des Vorbereitungsdienstes 
  
3.1 Anschlussfähigkeit der Ausbildung 

Der Vorbereitungsdienst baut auf den wissenschaftlichen Kompetenzen des Stu-
diums auf und knüpft an die in den Praxisphasen des Studiums erworbenen ers-
ten schul- und unterrichtsbezogenen Erfahrungen an.   
 

3.2 Ausbildungssituation als exemplarisches Lernen  
Seminarveranstaltungen und Module werden im Vorbereitungsdienst grundsätz-
lich als Vorbild pädagogischen Handelns gestaltet. Für alle Ausbildungsangebote 
werden deshalb u.a. erfahrungsbezogene und handlungsorientierte Arbeitsformen 
vorgesehen. Im Zentrum steht dabei die Verarbeitung von Praxiserfahrungen in 
komplexen Lernsituationen. 
 

3.3 Ausbildung für die Erfordernisse des Hamburger Schulwesens 
Die Vorbereitung auf fachlich hochwertigen Unterricht, auf eine wachsende Hete-
rogenität der Schülerschaft, auf inklusiven Unterricht und inklusive Schule, auf 
ganztägiges Lernen sowie auf einen gelingenden Übergang von der Schule in 
den Beruf ist leitend für Inhalte und Strukturen der Ausbildung. 
 

3.4 Beteiligung an der Gestaltung der Ausbildung 
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Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst wirken an der Planung der inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung und bei der Durchführung der Ausbildungsveranstaltungen 
mit.  
Eine aktive Mitverantwortung entsteht auch durch verbindliche Gruppen, die von 
Seminarleiterinnen und Seminarleitern durch Beratung unterstützt werden, aber 
weitgehend in Eigenverantwortung durchzuführen sind. 

 

3.5 Kooperation und Teamarbeit  
Kooperation und Teamarbeit sind konstitutiv für die spätere berufliche Praxis und 
daher grundlegende Organisationsformen der Arbeit im Vorbereitungsdienst.  
Auch an den Schulen bzw. in den Schulverbünden bilden die Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst Teams.  

 

3.6  Individuelle Schwerpunktsetzung  
Unterschiedliche Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst werden berücksichtigt, um eine zielgerichtete Ausbildung und die 
Entwicklung der individuellen Lehrerpersönlichkeit zu unterstützen und zu fördern. 
Modularisierte Seminarangebote ermöglichen individuelle Schwerpunktsetzun-
gen. Sie werden in der Regel lehramtsübergreifend angeboten. Dem gleichen Ziel 
dienen Beratungsangebote im Kontext des Lehrertrainings. Die Teilnahme an den 
Modulen und am Lehrertraining ist verpflichtender Teil der Ausbildung, wird aber 
nicht bewertet. Darüber hinaus gibt es bei Bedarf ein Coaching-Angebot zur indi-
viduellen Beratung. 

 

3.7 Arbeit mit dem Ausbildungsportfolio 
Zur Dokumentation des individuellen Ausbildungsprozesses und als Grundlage 
für die individuelle Beratung dient ein Ausbildungsportfolio, das von den Lehrkräf-
ten im Vorbereitungsdienst geführt wird. Das Portfolio ist als ein Reflexions-
instrument konzipiert, mit dessen Hilfe die eigene Ausbildung gesteuert werden 
kann. Das Portfolio dient der Strukturierung komplexer Lernsituationen und der 
Ausbildung insgesamt. Das Portfolio wird regelhaft in Zwischenstandgesprächen 
genutzt und kann im Zweiten Staatsexamen im Rahmen von schriftlicher Arbeit 
und mündlicher Prüfung eingesetzt werden.  

 

3.8 Reflexiv begleiteter Ausbildungsunterricht  
Der Ausbildungsunterricht eröffnet den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Praxis zu erproben. Ziel ist 
es, die eigene Entwicklung zu reflektieren und die Kompetenzen weiter zu entfal-
ten. Die Ausbilderinnen und Ausbilder im Landesinstitut, Abteilung Ausbildung, 
und in den Ausbildungsschulen unterstützen den Ausbildungsunterricht durch Be-
ratung bei der Planung und Durchführung sowie der Reflexion der Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit. Dabei sind Kleingruppenhospitationen als gemeinsame 
Veranstaltungen von Landesinstitut und Schule regelhafte Bestandteile der Pra-
xisausbildung. Neben den konkret unterrichtsbezogenen Zielsetzungen dienen 
Kleingruppenhospitationen auch der Einübung eines professionellen Umgangs 
mit dem Peer-Feedback. 

 

3.9 Zwischenstandgespräch zum Stand der Ausbildung 
In der Mitte der Ausbildung oder zu anderen geeigneten Zeitpunkten bespricht 
der zuständige Hauptseminarleiter oder die zuständige Hauptseminarleiterin den 
Stand der Ausbildung. Das Gespräch wird auf der Grundlage des Portfolios ge-
führt. 
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4. Lehramtsspezifische Organisation der Ausbildung  
 

4.1 Ausbildung für das Lehramt an der Primarstufe und Sekundarstufe I –  
Unterabteilung LIA 1  
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst  für das Lehramt an der Primarstufe und Se-
kundarstufe I werden einer Ausbildungsschule oder einem Ausbildungsverbund 
zugewiesen. Sie werden in der Regel sowohl in der Grundschule als auch in der 
Sekundarstufe I einer Stadtteilschule ausgebildet. Sie werden gleichrangig in ih-
ren Fächern ausgebildet.   

 

4.2 Ausbildung für das Lehramt an Sonderschulen - Unterabteilung LIA 1  
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Sonderschulen werden ei-
ner Ausbildungsschule oder einem Ausbildungsverbund zugewiesen, bestehend 
aus Sonderschulen bzw. geeigneten inklusiven allgemein bildenden Schulen. Sie 
werden gleichrangig in ihren beiden Fachrichtungen sowie in dem studierten Un-
terrichtsfach ausgebildet.  
 

4.3 Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien - Unterabteilung LIA 2  
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst  für das Lehramt an Gymnasien werden sowohl 
an Gymnasien als auch an Stadtteilschulen oder einem Ausbildungsverbund von 
Gymnasien und Stadtteilschulen ausgebildet. Sie werden gleichrangig in ihren 
Fächern in den Sekundarstufen I und II ausgebildet.  

 

4.4 Ausbildung für das Lehramt an der Oberstufe - Berufliche Schulen  
- Unterabteilung LIA 3  
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an der Oberstufe - Berufliche 
Schulen werden in der Regel für die gesamte Ausbildungszeit einer Schule zuge-
wiesen und unterrichten im Verlauf der Ausbildung in jedem ihrer Ausbildungsfä-
cher in verschiedenen Bildungsgängen. 

 
4.5 Lehramtsübergreifende Ausbildungsformate 
Allgemein- und Sonderpädagogen sowie Allgemeinpädagogen der Lehrämter an der 
Primarstufe und Sekundarstufe I und an Gymnasien werden in ausgewählten Berei-
chen der Seminarausbildung lehramtsübergreifend ausgebildet. Die schulische Aus-
bildung in den genannten Lehrämtern erfolgt schulformübergreifend. 
 
 
 
 


